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ANHANG 

 

In Anhang VI der Richtlinie 2007/59/EG erhält Nummer 8 folgende Fassung:  

„8.  SPRACHPRÜFUNGEN  

1. Triebfahrzeugführer, die sich mit dem Infrastrukturbetreiber über kritische 
Sicherheitsfragen austauschen müssen, müssen über Kenntnisse mindestens einer der 
vom betreffenden Infrastrukturbetreiber angegebenen Sprachen verfügen. Ihre 
Sprachkenntnisse müssen ihnen eine aktive und effiziente Kommunikation bei 
Normalbetrieb, gestörtem Betrieb und in Notsituationen erlauben. Sie müssen in der 
Lage sein, die Mitteilungen und die Kommunikationsmethode gemäß der TSI 
‚Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung‘ zu verwenden.  

2. Um die in Absatz 1 vorgesehenen Anforderungen zu erfüllen, müssen 
Triebfahrzeugführer in der Lage sein, auf dem Niveau ‚B1‘ des vom Europarat 
festgelegten Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERF)1 
(hörend und lesend) zu verstehen und sich (mündlich und schriftlich) zu 
verständigen.   

3. Triebfahrzeugführer von Zügen, die von einem Eisenbahnunternehmen in 
Abschnitten zwischen den Grenzen und den grenznahen, für den 
grenzüberschreitenden Verkehr bestimmten Bahnhöfen betrieben werden, können 
vom Infrastrukturbetreiber nach folgendem Verfahren von den Anforderungen des 
Absatzes 2 ausgenommen werden: 

(a) Das Eisenbahnunternehmen beantragt beim Infrastrukturbetreiber eine 
Freistellung für die betreffenden Triebfahrzeugführer. Im Interesse einer fairen 
und gleichen Behandlung der Antragsteller wendet der Infrastrukturbetreiber 
auf jeden eingereichten Freistellungsantrag dasselbe Prüfverfahren an und 
beschreibt dieses in seinen Schienennetz-Nutzungsbedingungen; 

(b) der Infrastrukturbetreiber gewährt eine Freistellung, wenn das 
Eisenbahnunternehmen nachweisen kann, dass es ausreichende Vorkehrungen 
getroffen hat, um sicherzustellen, dass die betreffenden Triebfahrzeugführer 
und die Mitarbeiter des Infrastrukturbetreibers bei Normalbetrieb, gestörtem 
Betrieb und in Notsituationen gemäß Absatz 1 miteinander kommunizieren 
können; 

(c) die Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber müssen sicherstellen, 
dass die betreffenden Mitarbeiter über diese Vorschriften und Vorkehrungen 
unterrichtet sind und im Rahmen ihrer Sicherheitsmanagementsysteme 
ausreichend geschult werden.“  

 

                                                            
1 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen, 2001 (englische 

Fassung: Cambridge University Press, ISBN 0-521-00531-0). Auch abrufbar von der Cedefop-Website: 
http://www.cedefop.europa.eu/ 
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